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schon in der vaterländischen Armee eine Zeit lang gedient haben, und einem
Manuschaftsbestand zu einem Drittel etwa aus Deutschen (Kapitulanten), zu
zwei Dritteln aus Eingebornen ebenso wünschenswert wie notwendig.

Wie stark diese Kolomaltruppe zu machen wäre, würde sich wohl haupt¬
sächlich aus dem Ansgang der jetzigen Verhältnisse und Ereignisse in China
ergeben. Was wir aber als dringenden Wnnsch aussprechen möchten, das ist,
daß diese Kolonialtruppe nicht in der Art der französischen Fremdenlegion als
eine Strafabteiluug oder als eiu Ablagernngsplatz für zweifelhafte und ge¬
scheiterte Existenzen betrachtet werde, sondern daß man das Beste für gut
genug hierfür halte. Die deutscheu Kolonialtruppen sollen dann nicht nur
„Kriegskncchte" sein, sondern Pioniere der Gesittung, des Deutschtums nud
des Christentums. Die Anforderungen, die die Schutztruppenordnung an die
einzustellenden Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften macht (absolute Zu¬
verlässigkeit, solider Lebenswaudel, ruhiger, fester Charakter, klares Urteil,
Sicherheit und Festigkeit im Entschluß usw.), sollen auch au die Kolomaltruppe»
gestellt werden. Nächstdcm möchten wir aber noch verlangen, daß sich die
Offiziere vor ihrem Eintritt in die Kolonialtruppe schon mit der Landessprache
müssen vertraut geinacht haben, wie das in England verlangt wird.

Eine wichtige Frage dürfte es sein, ob man die Niederlassung und Au-
siedlnng der ausgedienten Soldaten in Ostasien ins Auge fassen und erleichtern
solle. Unsrer Ansicht nach würde sich das empfehlen. Das Reich sollte eine
derartige Kolonisierung dnrch ordentliche fleißige ausgediente Soldaten in jeder
Weise, auch pekuniär, erleichtern. Man würde sich dadurch zugleich eine
Neservetruppe schaffe,,, eine Stütze und Hilfe für unsre kaufinännischen Nieder-
lassuugeu und Unternehmungen. Wir sollten meinen, daß durch solche Kolo¬
nisation auch eine sehr wertvolle Basis für die Missiousarbeit geschaffen werden
könnte. v. w.

Der posener schnlstreit
i

ie Verfügnng der Negierung in Posen, die den katholischen
Religionsunterricht in den Volksschulen der Stadt Posen auf
deutsche Grundlage stellt, hat der Tagespresse Anlaß zn lebhaften
Auseinandcrsetzungeu gegeben und die Gemüter in große Auf¬
regung versetzt. Klagen und Drohnngen, die an die Zeiten des

sogenannten Kulturkampfs erinnern, sind in leidenschaftlichen Äußerungen,
nnmentlich der polenfreundlichen Presse, lant geworden, und weitgehende Be¬
fürchtungen ans der einen, Hoffnungen ans der andern Seite sind nu die viel-
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besprochne Verfügung geknüpft wordeil, deren Urheber an eine so weitgehende
Wirkung ihrer Anordnung sicherlich nicht im entferntesten gedacht haben. Den
Kämpfern für Religion und Muttersprache haben sich sogar die Sozialdemo¬
kraten beigesellt, indem sie, ihrer sonst zur Schau getragnen Gleichgiltigkeit
gegen Nationalität und Religion völlig uneingedenk, den angeblichen Angriff
der preußischen Unterrichtsverwaltung auf diese unveräußerlichen Menschenrechte
zum Anlaß einer stürmischen Entrüstnngskundgebung gemacht haben. Bei solcher
Lage der Dinge scheint es an der Zeit zu sein, den Gegenstand des Streites
einmal vorurteilsfrei ins Auge zu fassen uud auf seine wirkliche Bedeutung
zu untersuchen. Dabei wird sich herausstellen, daß die Verfügung der Posener
Regierung in ihrer Bedeutung vou vornherein arg überschätzt worden ist, uud
daß man keine Ursache hat, in ihr das Zeichen des Beginns einer ucnen
schnlpolitischen Ära zu sehen, auch dann nicht, wenn sich herausstelleu sollte,
daß die Regierung in Posen im Einverständnis mit dem Unterrichtsminister
gehandelt habe.

Was ist denn eigentlich geschehen? Nach den Meldungen der Blätter
hat die Negierung für die Volksschulen der Stadt Posen angeordnet, daß der
Religionsunterricht auf der Mittel- und Oberstufe fortan nur in deutscher
Sprache erteilt werden solle. Das ist keineswegs eine unerhörte, noch nie
dagewesene Maßregel. Der Gebrauch der deutscheu Unterrichtssprache in den
vou Kindern polnischer Zuuge besuchten Schulen der Provinz Posen ist geregelt
durch die Bestimmungen des Oberpräsidenteu vom 27. Oktober 1873, die nach
Gutheißung des Kultusministers und vielleicht sogar nach Anhörung des Stnats-
miuisteriums erlassen worden sind. Diese Bestimmungen ordnen an, daß für
alle Gegenstände mit Ausnahme der Religion und des Kirchengesanges die
Unterrichtssprache die deutsche ist. Den Kiudern polnischer Zunge soll der
Unterricht in deu bezeichneten Gegenstünden in der Muttersprache erteilt werden.
Wenn diese Kinder jedoch „in der Kenntnis der deutschen Sprache soweit vor¬
geschritten sind, daß ein richtiges Verständnis auch bei der iu deutscher Sprache
erfolgenden Unterweisung erreicht werdeu kaun, so ist letztere mit Genehmigung
der Regierung auch in diesen Gegenständen auf der Mittel- und Oberstufe
als Unterrichtssprache einzuführen." Die Negierung in Posen ist mithin zu
der so viel angefochtnen Verfüguug formell vollkommen befngt, ja wenn die
Voraussetzuug zutrifft, daß die betreffeuden Kiuder in der Kenntnis der deutschen
Sprache weit genug gefördert sind, nicht bloß befugt, sondern sogar verpflichtet
gewesen. „So ist" die deutsche Unterrichtssprache einzuführen, sagen die an¬
geführten Bestimmungen. Man scheint nnn aus dem Umstände, daß — wie
nach Zeitungsmitteilungen anzunehmen ist — die Regierung iu Posen vor
ihrer Anordnuug sich der Zustimmung des Ministers versichert hat, zu folgern,
daß hinter dieser Maßregel noch weitergehende Absichten stecken, und daß der
Minister vorhabe, die polnische Sprache ganz aus der Schule zu beseitigen.
Aber zu dieser Annahme ist einstweilen noch kein Gruud vorhanden. Wer
die Ncgiernngsmnßnahmen auf diesem Gebiete mit einiger Aufmerksamkeit und
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Sachkenntnis verfolgt hnt, dein wird es nicht entgangen sein, daß seit einer
Reihe von Jahren die deutsche Sprache in der polnischen Schule nicht mehr
an Raum gewonnen hat, nnd man wird in der Annahme kaum fehl gehn,
daß die Bezirksrcgierungeu von oben her einen Wink erhalten haben, von der
ihnen durch die Bestimmungen vom 27. Oktober 1873 erteilten Befugnis bis
auf weiteres keinen Gebrauch zu machen. Trifft diese in den Thatsachen be¬
gründete Annahme zu, daun bedürfte die Regierung in Posen im vorliegeudcu
Falle in der That der Genehmigung des Ministers, und man hat keinen Grund,
dahinter noch besondre böse Absichten zu vermuten.

Daß die Posener Verfügung sachlich gerechtfertigt ist, wird kein Sach¬
verständiger bezweifeln, der die Verhältnisse in der Stadt Posen näher kennt.
Nachdem in den Volksschulen das Deutsche sechsundzwanzig Jahre lang nicht
nur als Uuterrichtsgcgenstand, sondern auch als Unterrichtsmittel in Übung
gewesen, und nachdem neben den polnischen Neligionsabteilnngen ebenso lange
deutscher Religionsunterricht für die Kinder deutscher Zunge erteilt worden ist,
kann es von vornherein auch ohne weitere Prüfung keinem Zweifel unter¬
liegen, daß anch die Kinder polnischer Abstammung, die ja zudem ans der
Straße täglich deutsch zu hören und zu sprechen Gelegenheit haben, nach zwci-
bis dreijährigem Schulbesuche beim Eintritt in die Mittelstufe die deutsche
Sprache so genügend beherrschen, daß sie dem deutsch erteilten Religionsunter¬
richte mit dein Verständnis folgen können, das die Kirche für diese Unter¬
weisung verlangt. Diese Voraussetzung für die Einführung der deutscheu
Unterrichtssprache war für die Schulen der Stadt Posen ohne Zweifel schon
lange gegeben. Wenn die Regierung damit bis jetzt gezögert hat, so lag der
Grund dieser Zurückhaltung jedenfalls in dem seit Jahren bekundeten Streben,
die polnische Empfindlichkeit zu schonen. Nachdem aber die Staatsregierung
schon während der letzten Tagung des Abgeordnetenhauses den polnischen An¬
zapfungen gegenüber wieder eine feste Haltung gezeigt und durch mündliche
Erklärungen und schriftliche Weisungen an die Staatsbeamten den Entschluß
bekundet hat, den polnischen Umtrieben mit Kraft und Entschiedenheit entgegen
zu treten, da war es ganz selbstverständlich, daß diese Zurückhaltung auf dem
Gebiete der Schulverwnltung fallen gelassen und das früher beobachtete Ver¬
fahren wieder aufgenommen werden mußte. Will man von dem Beginn einer
neuen Ära in der Polenpolitik sprechen, so möge man sie an diese Erklärnngen
der Regierung im Landtage anknüpfen; ans dem Gebiete der Schnlvcrwaltnng
kann man höchstens von der Wiederaufnahme einer ältern Praxis reden, die
aus Opportunitätsgründen zeitweise außer Übung gekommen war.

Zn einer irrtümlichen, dem wahren Zusammenhange der Dinge wider¬
sprechenden Auffassung des Gcschehnen hat leider die Norddeutsche Allgemeine
Zeitung durch eine Erklärung beigetragen, in der sie in etwas unklarer Weise
die Maßregel der Poseuer Negierung als eine Folge der Eingemeindung von
drei Landgemeinden, Jersitz, St. Lazarus und Wilda, in das Gebiet der Stadt
Posen hinstellte. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den beiden Ereig-
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nisseil mag ja allerdings vorhanden sein; aber er ist nur ganz äußerlicher Art
und besteht darin, daß die Regierung als Zeitpunkt für die Ausführung der
längst für notwendig erkannten Maßregel die Vereinigung dieser Landgemeinden
mit der Stadt Posen wählte. Die Maßregel selber wäre aber ohne diese Ver¬
änderung der kommunalen Beziehungen ebenso notwendig gewesen. Aus zwei
Gründen, Den einen haben wir schon angeführt. Die polnischen Kinder der
Poscner Schulen waren in der Kenntnis des Deutschen so weit vorgeschritten,
daß sie den Religionsunterricht in deutscher Sprache erhalten konnten. Des¬
halb mußte uach der Bestimmung des Oberpräsidialerlasses die deutsche Unter¬
richtssprache eingeführt werden, sobald der Erlaß, dessen Ausführung jahrelang
sistiert gewesen war, wieder in Kraft treten konnte. Der andre Grnnd lag
in den Schnlverhültnissen der Vororte und in den Beziehungen der Vorort-
schulcn zu den Stadtschulen. Während in der Stadt Posen sowohl polnischer
als auch deutscher Religionsunterricht, je nach der Muttersprache der Kinder,
erteilt wnrde, waren die Schulen der drei Dörfer längst auf deutsche Grund¬
lage gestellt, wenigstens auf der Mittelstufe nnd auf der Oberstufe. Hier gab
es keine polnische Religionsabteilnng. Verzogen nun Kinder polnischer Zuuge
aus der Stadt nach einem dieser Vororte, so mußten sie fortan nn dem deutschen
Religionsunterricht teilnehmen. Das war aber nicht nur für die Kinder,
sondern auch für die deutscheu Schulen eine große Last. Jeue konnten dem
deutschen Religionsunterrichte nicht leicht nnd schnell genug folgen, weil sie
bisher den ganzen religiösen Memorierstoff in polnischer Sprache gelernt hatten.
Sie waren deshalb selbstverständlich ein Hemmschnh für die Fortschritte der
alten Schüler und machten den Lehrern viel Mühe nnd Arbeit. Diesem
Übelstande konnte wirksam nur dadurch abgeholfen werden, daß die Schulen
in der Stadt und in den Vororten, zwischen denen ein häufiger Schülerwechsel
stattfindet, im Religionsunterricht auf gleichen Fuß gestellt wurden, d. h. daß
auch in der Stadt Posen der Unterricht nur iu deutscher Sprache erteilt wurde.
Der Uuterrichtsmiuistcr ist deshalb mit Unrecht angegriffen worden, wenn ge¬
sagt worden ist, er habe durch die Erklärung in der Norddeutschen Allgemeinen
die Bedeutnng der aus schulpolitischeu Gründen erfolgten Anordnung ab¬
schwächen wollen, indem er sie auf bloße schultechnische Zweckmäßigkcitsgründe
zurückzuführen versuchte. Das Nichtige an der Sache ist, daß sich schul¬
politische und Zweckmäßigkcitsgründe begegneten und mit gleichem Nachdruck
die Maßregel forderten, die die Negierung in Posen ausgeführt hat, und die
Regierung hat nicht den geringsten Grund, ihre Anordnung nach der einen
oder der andern Seite zu beschönigen. Sie hat mir gethan, was ihre
Pflicht war.

Noch in andrer Hinsicht wird der Posener Verfügung in der Tagespresse
eine Bedeutnng beigemessen, die ihr nicht zukommt. Die Zentrnmsblättcr be¬
zeichneil es als unerhört, daß eine so wichtige Maßregel erlassen worden ist
ohne die Znstimmung des Erzbischofs. War in den ersten Erörterungen nur
dem Befremden Ausdruck gegeben worden, daß die Regierung deu Erzbischof
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nicht vorher um seine Meinung befragt habe, so wird neuerdings von der
Kölnischen Volkszeitung für die Kirche geradezu das Recht in Anspruch ge¬
nommen, zn derartigen Anordnungen ihre Einwilligung zn geben. Wenn
hierbei etwas unerhört ist, so ist es diese ultramontane Forderung. Und un¬
erhört wäre es gewesen, wenn die Regierung in Posen oder der Minister den
Herrn von Stablewski »m seine Erlaubnis z» ihrem Vorgehn ersncht hätten.
Weder sagen die Oberprüsidialbestimmungen vom 27. Oktober 1873 ein Wort
davon, daß vor der Einführung der deutschen Unterrichtssprache an Stelle der
polnischen der Erzbischof oder irgend ein andres Organ der Kirche gehört
werden müsse, noch habeil die Negierungen dies jemals für nötig gehalten,
so oft sie von dieser Befugnis Gebrauch gemacht haben. Und das letzte ist
recht häufig geschehn, namentlich vom Jahre 1886 ab, wo, wie gegenwärtig
wieder, von oben her ein etwas scharfer Wind gegen die polnischen Ansprüche
wehte, bis nn den Beginn der neunziger Jahre, wo das Zeichen zum Stoppen
gegeben wurde. Der Erzbischof ist nie gefragt worden. Somit ist in der
Unterlassung der Befragung im vorliegenden Falle wenigstens keine Neuerung
der Verwaltungspraxis zu sehen. Woher also das lnnte Geschrei? Es möchte
aber auch schwer werden, ein Recht der Kirche auf die vou der ultmmoutanen
Presse beanspruchte Mitwirkung nachzuweisen. Das verfassungsmäßige Recht
der Kirche auf die Leitung des Religionsunterrichts hat vom Staate nie eine
so weitgehende Auslegung erfahren. Der Staat hat der Kirche auf Grnnd der
Verfassungsbestimmnng immer nur ans den Lehrinhalt des Unterrichts eiue
Einwirkung zugestanden, und in dieser Hinsicht wird den Organen der Kirche
volle Mitwirkung eingeräumt. Sie werden bei der Aufstellung der Lehrplüne
gehört und dürfen dem Religionsunterricht beiwohnen und sich dnrch Fragen
an Lehrer und Schüler davon überzeugen, daß die Lehre der Kirche unverfälscht
zur Geltung kommt. Dem Bischof wird dabei so weit entgegengekommen, daß
man ihm nicht zumutet, in die einzelnen Schulen zn gehn, wie es der evan¬
gelische Generalsuperinteudent thut, sondern die Schnlvcrwaltnng läßt ihm die
Kinder durch die Lehrer in die Kirche fuhren, wauu uud wo er es wünscht.
Hat er oder der Geistliche an dem Inhalte des Religionsunterrichts irgend
welche Ausstclluugen zu machen, so bedarf es nur einer Mitteilung an die
Schulaufsichtsbehörde, um die wahrgenommnen Übelstände zu beseitigen. Aber
die Form des Unterrichts, die methodische und die didaktische Seite, wird als rein
schultechnischeFrage behandelt, auf die der Kirche keiue Einwirkuug zusteht,
uud zu der Form des Unterrichts gehört auch die Unterrichtssprache. Damit soll
nicht gesagt sein, daß begründeten Klagen nnd Wünschen der Kirche, sofern sie
in angemessener Form an der richtigen Stelle augebracht werden, nicht auch
nuf diesem Gebiete williges Gehör geschenkt würde. Nur ein Rcchtscmsprnch
der Kirche, für die Form des Unterrichts Forderungen zu stellen, wird nicht
anerkannt.

Mithin kann in der Posener Verfügnng auch «ach dieser Richtung hin
nichts Unerhörtes gefunden werden, nnd es heißt in der That ihre Bedeutung
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weit überschätzen, wenn sie zum Anlnß eines großen Eutrüstungssturms ge¬
macht wird. Will man in dem Vorgehn der Regierung in Posen ein An¬
zeichen von Kampfesstimmung seheu, so kann doch nur von einer gewissen Ent¬
schlossenheit die Rede sein, nach einer Zeit unfreiwilliger Waffenruhe den Ver-
teidigungsknmpf gegen die polnischen Augriffe mit ueuer Kraft aufzunchmeu.
Denn auf deutscher Seite handelt es sich in der That um einen Verteidignngs-
kampf. Die Augreifeudeu sind die Polen, uud alle Maßregeln, die die Stants-
regierung seit dreißig Jahren auf dem Gebiete der Schule gegen das polnische
Wesen ergriffen hat, sind nur durch das feindselige Verhalten der polnischen
Agitation veranlaßt und notwendig geworden. Das soll in einem Rückblicke
ans die preußische Schulpolitik in der Provinz Posen während der letzten drei
Jahrzehnte näher dargestellt werden.

2

In den ersten Jahren nach der erneuten Besitzergreifung hatte die preu¬
ßische Verwaltung in der Provinz Posen wie auf andern Gebieten so auch
auf dem des Schulwesens erst Ordnung zn schaffen, bevor an die Weiterent¬
wicklung gegangen werden konnte. Das Volksschulwesen lag sehr im argen;
in den kleinern Orten uud auf dem Platten Lande waren nnr dürftige Anfänge
vorhanden, und in vielen der allerdings sehr zahlreichen aber sehr kleinen
Städte gab es noch gar keine Schicken. Unter dein thatkräftigen Rcgimente
des Oberpräsidenten von Flottwell ging die Ordnung sicher uud planmäßig
vor sich. Die vorhandnen Schulen wnrden wieder in regelmäßigen Betrieb
gesetzt, und neue auf dem Fuße der Parität eingerichtet. Deutsche und pol¬
nische, evangelische und katholische Kinder besuchten dieselbe Schule und lernten
bei denselben Lehrern deutsch und polnisch lesen und schreiben, rechnen und
singen, und was aus dein Gebiete der Weltkuude im Lehrplane Raum fand,
sowie ein jedes bei einem Lehrer seines Bekenntnisses Religion, die einen in
deutscher, die andern in polnischer Sprache. Die Schulanfsicht wurde von den
Geistlichen beider Konfessionen einträchtig geführt, und die jährlichen Prnfnngcn
von beiden gemeinsam abgehalten. Die Polen lernten deutsch, uud die Dentschcn
polnisch, und von keiner Seite fand mau darin eine unbillige Forderung, jeder
hielt dies für selbstverständlich uud zweckmäßig.

Aber diese Zustände änderten sich. Zunächst begann man das Znsammen¬
wirken von evangelischen und katholischen Geistlichen in der Schulaufsicht als
eine Last zu empfinden und verlangte eine konfessionelle Scheidung des Volks¬
schulwesens. Diese Entwicklung begann etwa mit den dreißiger Jahren,
vielleicht angeregt durch die Bewegung, die im Jahre 1830 in dem polnischen
Aufstande in Nußland zum gewaltsamen Ausbruche gekommen war. Die Re¬
gierung gab nach; auch auf evaugelischer uud deutscher Seite mochte nach
dieser Bekundung der nativnalpolnischen Bestrebungen das Nebeneiuauder der
dentschen und der poluischcu Kinder in der Schule nicht mehr gewünscht
werden. Die mehrklassigen paritätischen Schulen wurden in konfessionelle ge-
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trennt, aus den eiuklassigeu Suuultanschulen wurde die Miwnfsicht durch den
Pfarrer der konfessionellen Minderheit beseitigt. Nuu war der katholische
Priester von der unbequemen Kontrolle des neben ihm stehenden evangelischen
Pfarrers befreit, nun konnte er seinen nationalpolnischcn Neigungen ungestört
freien Lauf lassen. Die deutsche Sprache verschwaud aus der polnischen
Schule. Die Regierungen duldeten es oder kümmerten sich nicht darum. Der
fest zugreifende Oberpräsident von Flottwell mnßtc weichen, und die Behörden
ließeu den katholischen Priester gewähren. Und hätte nicht die vis inertmo
die Geistlichkeit cm der Entfaltung einer wirksamen Thätigkeit für die Helmug
der polnischen Schule gehindert, so hätte schon um die Mitte des Jahrhunderts
ein polnischer Mittelstand von wirtschaftlicher und politischer Bedeutung er¬
zogen sein können. Aber nachdem sich der deutsche Einfluß in die kleinern
und weniger zahlreichen evangelischeu Schulen hatte zurückziehn müssen, legte
die katholische Geistlichkeit die Hände in den Schoß und überließ das Schul¬
wesen sich selber, sodaß es bald in einen Zustand der Versumpfung geriet,
aus dein es erst infolge der Wiedererweckung des deutschen Volksbewußtseins
erlöst werden sollte.

Es bedürfte erst der großen politischen Ereignisse des Jahres 1866, um
der Negierung ihre Pflicht ins Gedächtnis zn rufen, au der Ostmark des neuen
Deutschlands deutsches Wesen und deutsche Bildung zu pflegen. Hatte sie sich
bis dahin zur Entschuldigung ihrer Lässigkeit immerhin auf die Thatsache be¬
rufen können, daß die Provinz Posen nicht zum Deutschen Bunde gehörte, so
trat in dieser Beziehung durch die Errichtung des Norddeutschen Bundes, dein
der preußische Staat alle seine Provinzen zuführte, eine Änderung ein. Und
gerade die widerwillige Haltung, die die Polen gegen ihre Aufnahme in den
Norddentschen Buud an den Tag legten, ist augenscheinlich auf die Schulver-
waltungsmaßnahiuen nicht ohne Einfluß geblieben. Die deutsche Sprache war
wie gesagt aus dem Unterrichte der polnischen Schulen gänzlich verschwunden.
Da wnrde den Lehrern durch Negierungsverfügung zur Pflicht gemacht, die
Polnischen Kinder nicht bloß im Lesen und Schreiben, sondern nnch im münd¬
lichen Gebrauche der deutschen Sprache fleißig zu unterrichten. Das Sprechen
sollte in der Form des Anschaunngsllnterrichts geübt werden, der sich an die
Winckelmannschen Bildertafeln anzuschließen hatte. Um den Lehrern, die zum
großen Teile der deutschen Sprache selber nicht mächtig nnd methodisch wenig
geschult wareu, eine Anleitung zu diesem Unterrichte zn bieten, ließ die Ne¬
gierung in Posen von einem Schulrate den Übuugsstoff unter dem Titel „An¬
leitung zur Behaudlung des deutschen Sprachunterrichts in polnischen Schulen"
zusammenstellen und allen Schulen zugehn.

Diese Anleitung und die Winckelmannschen Bildertafeln waren hinfort
für die polnischen Schulen das allerwichtigste Lehrmittel — freilich lange genng
nur in den Augen der Regierungen. Noch nach zehn Jahren, als die pol¬
nischen Schulen längst nnter ständige, vom Staate angestellte Kreisschnlinspek-
wren gestellt waren, fehlten die Auschauuugsbilder vielen Schulen. Aber auch
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da, wo sie vorhanden waren, erfuhren die Sprechübungen zunächst noch lauge
nicht die geforderte Pflege. Das lag nur zum geringsten Teil an der metho¬
dischen Schwäche der erwähnten Anleitung, die sich viel zu sehr der Übersetzung
ans dem Polnischen bediente und die Lehrer veranlaßte, die Namen der ge¬
zeigten Gegenstände, ihrer Eigenschaften und Thätigkeiten erst in polnischer
Sprache lernen und dann ins Deutsche übersetzen zu lassen. Immerhin war
die Anleitung ihrer Zeit eine achtbare Leistung, und die deutsche Sprache hätte
durch sie eine anerkennenswerte Förderung erfahren können, wenn die Lehrer
danach gehandelt Hütten. Aber, wie schon gesagt, beherrschten die Lehrer selber
die deutsche Sprache zum größten Teile viel zn wenig, als daß sie die Schüler
darin hätten erfolgreich unterrichten können. Auch waren sie an regelmüßiges,
geordnetes Schulehalten nicht gewöhnt, und der Schulbesuch war äußerst un¬
regelmäßig, weil sich niemand darum kümmerte. Endlich ist nicht daran zu
zweifeln, daß die Lehrer vielfach sei es aus eigner Abneigung gegen die deutsche
Sprache, sei es unter dem Einfluß und Druck ihrer Schulinspektoren nnd
Seelsorger die Unterweisung im Deutschen absichtlich vernachlässigt haben. So
blieb die deutsche Sprache ein höchstens geduldeter und mißliebiger Uutcrrichts-
gegenstaud, über den man, wenn er z. B. bei der öffentlichen Prüsnng wirk¬
lich einmal ans die Tagesordnung gesetzt war, möglichst schnell hinwegging,
wenn es auch nicht immer mit den Worten geschehn sein mag, mit denen ein
geistlicher Schulinspcktor gelegentlich die deutsche Sprechübuug schloß: Dos^o
t^ob. nwuneolciell li»li! zn Deutsch: „Genug dieser deutschen Possen!"

Wie schlecht es um die Pflege der deutschen Sprache in den polnischen
Schulen bestellt war, darüber erhielt die Regierung volle Klarheit erst, als im
Anfange der siebziger Jahre allgemeine Revisionen dieser Schulen kreiswcise
durch die für diesen Zweck besonders geschaffnen Kommissionen unter der
Leituug der Landrüte stattfauden. Das Ergebnis war — nicht bloß nach der
Seite der deutschen Sprachkenntuis — haarsträubend und hielt der Regiernug
in erschreckenderWeise den Spiegel ihrer Unterlassungssünden vor die Angcn.
Nun kam Leben in die Unterrichtsverwaltung. Auf Grund des Schnlanfsichts-
gesetzes vom 11. März 1872 wurde die Kreisschulinspektion den katholischen
Geistlichen abgenommen und besondern Beamten mit schultechnischer Vorbildung
übertragen. Im Herbste 1872 traten die ersten ständigen Kreisschuliuspektoren
ihr Amt au, und ihre Zahl wurde fortgesetzt vermehrt. Die Geistlicheil, die
sich in nationaler oder kirchenpolitischerBeziehung als besonders unzuverlässig
erwiesen hatten, wurden auch der Ortsschulaufsicht enthoben und die Wahr-
uehmung dieses Amtes teils den Kreisschulinspektoren, teils geeignet scheinenden
Privatpersoucn cmvertraut.

Waren so die Organe geschaffen, deren sich die Negierung zur Durch¬
führung ihrer Maßnahmen im Schulwesen mit Vertrauen bedieneu konnte, so
gaben die Allgemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 über die Auf¬
gabe, das Ziel und die Einrichtung der preußischen Volksschule für die zu
erlasseudeu besondern Vorschriften die sichere Grundlage. Der deutschen
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Sprache aber versuchte man in den bis dahin polnischen Schulen zu ihrem
Rechte zu verhelfen durch die oben erwähnten Bestimmungen des Oberpräsi-
denten vom 27. Oktober 1873 über den Sprachunterricht in den von Kindern
polnischer Zunge besuchten Schule» der Provinz Posen. Der Kern dieser Be¬
stimmungen liegt in der grundsätzlichen Einführung der deutschen Unterrichts¬
sprache, ihre Schwäche in der Ausnahme, die für den Religionsunterricht uud
im Kirchengesnnge nicht zugelassen, sondern vorgeschrieben war, und in der
Beibehaltung des Unterrichts im Lesen uud Schreiben der polnischen Sprache.
Dadurch war der polnischen Sprache noch ein weites Herrschaftsgebiet einge¬
räumt, von dem ans sie das gesainte Schnlleben weiter beeinflussen konnte
und bis in unsre Tage beeinflußt hat. Hätte man damals mit der polnischen
Sprache grüudlicher aufgeräumt, so wären wir heute weiter, und es gäbe keinen
Posener Schulstreit. Aber die Negierung hatte und hat sich eben zu allen
Maßregeln, die eine Verkürzung der polnischen Sprache in der Schule be¬
wirkten, nur von Schritt zu Schritt durch die polnische Opposition drängen
lassen. Von Anfang an hatte sie sich der Hoffnnng hingegeben, es werde bei
der ersten Kürzung des Polnischen verbleiben und der Rest in der Schule ge¬
lassen werden können, unbeschadet der Zwecke, die der Staat mit der Schule
verfolgen muß. Und das wäre möglich gewesen, wenn sich die polnische Be¬
völkerung dein Verlangen gefügt hätte, sich in der Schule und im Leben die
Kenntnis der deutschen Sprache anzueignen und auf den demonstrativen Ge¬
brauch der polnischen Sprache in der Öffentlichkeit und im Verkehr mit den
deutschen Mitbürgern zu verzichten. Ja unter dieser Voraussetzung hätte es
der Oberpräsidialbestunmungen gar nicht bedurft, hätte das Polnische ruhig
Unterrichtssprache für die polnischen Kinder bleiben können, wie es zur Zeit
der Flottwellschen Verwaltung gewesen war. Nur der hartnäckige Widerstand,
den die durch Geistlichkeit und Adel geleitete Bevölkerung der maßvollen For¬
derung entgegensetzte, die planmüßige Bekämpfung des Dentschtums auf alleu
Lebeusgebieten, iu allen Berufszweigen, die namentlich der Marcinkowsli-
vereiu mit seiner vortrefflichen Organisation ins Werk setzte, zwangen die Re-
giernng zu immer schürfern Schnitten, immer weiter gehenden Bestinunuugen.

Zunächst zwar begnügte man sich mehr als zehn Jahre lang mit den ge-
troffnen Anordnungen, deren Wirkungen man abwarten wollte, bevor man zu
neuen Maßuahmen schritt. Als dann aber die Wirkungen ausblieben, als sich
die polnische Agitation immer weiter ausdehnte nnd selbst die von alters her
unverfälscht deutschen Gebiete mit Zentren der polnischen Ansdehnungsbewegnng
besetzt wurden, als die Lehrer unter dem Einflüsse der Geistlichen keine Miene
machte«, die Fahne der deutschen Sprache in den Schulen aufzupflanzen, ob¬
gleich es an Bemühungen, sie darin durch methodische Unterweisung und
klingenden Lohn zu unterstützen, nicht fehlte, da blieb der Staatsregiernng
nichts andres übrig, als zu wettern Maßnahmen zn schreiten nnd einen neuen
Schnitt in den polnischen Schwanz zu thuu durch die Beseitigung des pol¬
nischen Sprachunterrichts, eine Maßregel, zu der im Jahre 1887 dem alten
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Kaiser Wilhelm mit vieler Mühe die Zustimmung abgerungen wurde, und die
den Zweck hatte, einerseits für die Betreibung des deutschen Unterrichts mehr
Zeit zu gewinnen, andrerseits — und das war ihre bedeutendere Wirkung —
im Verein mit andern politischen Maßnahmen der polnischen Agitation und
den polnischen Lehrern endlich einmal klar zu macheu, daß es der Negierung
mit der Gerincinisieruug der Volksschule Ernst sei, und daß sie vou der Forde¬
rung, daß die polnischen Kinder deutsch lernen, nicht abgehn werde.

(Schluß folgt)

Goethe und der Goethebund
Die Resultate der Philosophie, der

Politik und der Religion sollen billig dein
Volke zu gute kommen, das Volk selbst
aber soll man weder zu Philosophen, noch
zu Priestern, noch zu Politikern erziehen
wollen. Es taugt nichts!

Goethe zu Falk.

>cm ist in unsern Tagen zwar gewohnt, daß zu Reklamezwecken
ein berühmter Name einer Sache beigelegt wird, mit der er nichts
zu thun hat, so wenn eine Cigarre »ach Bismarck, ein Gasthans
nach Schiller bencmut wird; aber bei dem unter dem Namen

'„Goethebund" gegründeten Verbände dürfte es doch von Inter¬
esse sein, sich die Frage vorzulegen: welche Beziehungen zwischen Goethe uud
dem Goethebund besteh», und was wohl Goethe von diesem Bunde ge¬
dacht hätte.

Der Gocthebnnd ist aus der Bewegung gegen die sogeummte Lcx Heinze
entstanden, wenigstens äußerlich; innerlich war er nach der Angabe vieler seiner
Mitglieder längst vorhanden in Gemütern, die nur des äußern Anstoßes be¬
durften, sich in der so beliebten Form eines Vereins zusammenzuschließen.
Von der Lex Heinze, wie von aller Politik, verstehe ich fast gar nichts; nnd
von Goethe habe ich gelernt, daß man über Dinge, die man nicht versteht,
nicht sprechen, noch weniger schreiben soll. Nnr eins weiß ich in dieser Sache:
es liegen in der Richtuug, in der der Gesetzentwurf zu wirken versuchte, Miß¬
stände vor. Wenu, wie mir ein Geistlicher in einer großem Stadt sagt, es
heutigentags dort schwer fallen dürfte, unverdorbne Knaben von dreizehn
Jahren zu finden, nnd wenn sich die Altersgrenze der Verdorbenheit immer
weiter nach unten verschiebt, so ist das ein seelischer und körperlicher Mißstand,
eine schwere Gefahr, deren Beseitigung jeder Gutgesinnte wünschen müßte. Es
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